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Sachverhalt unci Antrge 

I. 	Auf die europãische Patentanmelaung 80 102 412.6, aie am 

5. Mai 1980 unter Inanspruchnahme aer Prioritt aus aer 

Voranmelaung vom 19. Mai 1979 (DE 2920377) angemelaet woraen 

war, ist am 26. Januar 1983 das europäische Patent 19 169 

mit vier AnsprUchen erteilt woraen, aeren erster, wie folyt, 

lautet: 

"Imprägnier- una Bindemittel auf Basis einer wLrigen 

Dispersion eines amiagruppenhaltigen flnulsions-Copolymeri-

sates, aas minaestens 85 % seines Gewichts 

eines Gemisches aus 40 bis 60 Gewichtsteilen St'ro1 

una/oaer Acr'1nitri1 una 60 bis 40 Gewichtsteilen 

Butaaien oaer 

Acryl- una/oder Methacr1sureester 1 bis 8 C-Atome 

enthaltenaer Aikanole una/oaer Vinylester aer Essig- oaer 

Proplonsäure una/oaer Vinyichioria una gegeberienf ails 

zusätzlich bis 40 Gew.-% der gesarnten Monomeren b) an 

Acr1nitri1, Stro1 ocier Butaaien, 

sowie 0 b1s5 % seines Gewichts an',(-monoo1efinisch 

ungesättigten 3 bis 5 C-Atome aufweisencien Mono- una/ocier 

Dicarbonsuren und/oaer aeren Amide einpolyrnerisiert 

enthält, aadurch gekenzeichnet, aak das amicigruppenhaitige 

Copolymerisat 3 bis 10 Gew.-% wieaerkehrenae Einheiten aer 

aligemeinen Formel I 

R 

0=C H 

NH 

H -COOH 

OH 

enthäit, in der R fUr H una/oder CH 3  steht." 
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II. Gegen die Patenterteilung haben die Einsprechende 1 am 
17. Oktober 1983 unó die Einsprechende 2 am 22. Oktober 1983 
Einspruch eingelegt und den Widerruf des Patents wegen 
mangeinder Neuheit und erfinderischer Tätigkeit beantragt. 
Der Einspruch 1 stUtzte sich auf die folgenden Entgegenhal-
tungen: 
(1') FR-A-i 411 715 

FR-A-i 458 364 
(3') FR-A-i 239 260 una 
(4) Notice cominerciale sur l'acide acrylaniiaoglycolique 

(AAG) êditée par la Sociêté Française HOECHST 

Der Einspruch 2 stfltzte sich auf die foigenden Entgegenhal-
tungen: 

 US-A-3 137 589 
(1) DE-B-1 543 271 
(1'') GB-A-i 103 916 

Dabei istzu bemerken, da( die Entgegenhaltungen (1), (1') 
und (1'') sowie (3) und (3') jeweils Ubereinstimmenae 
Dokuinerite sind. 

Durch Entscheidung vom 10. Dezember 1985 wiaerrief aie 
Einspruchsabteilung aas Patent wegen mangeinder erfinae-
rischer Tät.igkeit. Der %èiderruf wurde im wesentlichen damit 
begrUndet, aaI ein Mischpo1imerisat, aessen Zusamxnensetzung 
alle E.rforaernisse der Alternative (b) des Anspruchs 1 
erftillt, aus dem Dokuinent (1) bekannt sei una aaL es zum 
aligemeinen Fachwissen gehre, wie Ubrigens in den 
Dokuinenten (3) und (4) beschrieben, Emulsionspolymere von 
(Meth)acrylsäureesterri als Imprägnier- und Binaemittel 
einzusetzen. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefflhrerin am 
24. Januar 1986 unter gleichzeitiger Entrichtung der 
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vorgeschriebeflefl GebUhr Beschwerde erhoben una aieseam 

1. April 1986 begrUndet. Sie verfolgt letztlich ihr Patent 

nur noch im eingeschränkten Umfang, soweit es aut ale Ver-

wenaung von wäIrigen Dispersionen des vormals im Anspruch 1 

nàher bezeichneten amiagruppenhaltigen Emulsions-Copoly-
merisats zurn Verfestigen von Faservliesen gerichtet ist. 

V. 	Zur BegrUnung der Beschwerde wirci folgendes ausgefUhrt: 

Das aus (1) Spalte 4 bekannte Einulsionspolymerisat 

werae zu einer Folie verarbeitet, ohne aaL Anwen- 

ungsm6g1ichkeiteri hier±Ur gegeberi seieri. Aufgruna aes 

verminderten Cuellverrnögens der Folie habe aer Fach-
mann nicht auf eine verbesserte Reif.festigkeit 

schliefien können, die patentgemäli an vertestigten 

VU.esen in wassernassern oder perchiorethylennassem 
Zustand erzielt werde. 

Die in Dokument (1) erwähnte Verwenauny zurn AusrUsten 

von. Textilien richte sich auf das Monomer; ties werae 
aurch eine Reihe von Literaturstellen bestätigt, wie 

GB-A-i 461 849 
Art.ikel "Raaiation Curable Binders for Nonwovens: 

Structur e- Property Relationships" von H. CHU, 

ver3ffentlicht in Formed Fabrics Inaustry, 

April 1977, Seiten 6, 7, 38 una 39 

Artikel "Radiation curable 100 % solias binaers 

for nonwoven fabrics" von H. CHU, veröttentlicht 
in Tappi, Oktober 1976, Bana 59, Nr. 10, Seiten 98 

bis 100 	 - 
Artikel "Electron beam curing of bincers for 

nonwoven filter fabrics" von J.W. Vogler, ver- 
öffentlicht in Tappi, September 1975, Band 58, 

Nr. 9, Seiten 125 bis 128. 
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nach weraen aie auf Faservliese zusaznmen mit anaeren 
coreaktiVefl Verbindungen aufgebrachten monomeren 
Acrylate m.ittels ionisierencien Strahien verfestigt. 

Das Dokument (3) lehre Leaiglich, aaL wäirige Disper-
sionen von N-Methylol(meth)aCrylaiflia und ggf. Acr1-
säure einpolymerisiert enthaltenaen Vin1copo1'meri-
sate zur Verfestigung von Faservl.esen verwencet 
weruen könnten. Hiervon gehe keine Anregung aus, 
aieses Methylolamid aurch AAG zu ersetzen, wenngleich 
sich letzteres bei aer Folienher3tellung nach (1) 

bewährt habe. 

Dokunient (4) enthalte keinen Hinweis auf aie Verwen-
aung von Copo1jmerisaten aer AAG mit Acryl- oaer 
Vinylmonomeren als Textilzurichtungsmittel una ins-
besonaere nicht zum Verfestigen von Faservliesen. 

VI. Die Beschweraegegnerinnen (Einsprechenaerx) bringen hingegen 
tolgenae ArguitLente vor: 

Aus Dokuinent (1) sei nicht nur aie vormals beanspruchte 
Dispersion bekannt, sonaern aeren Verwenaung zum Aus-
risten von Textilien, worunter aer Fachxnann Faservliese 
una Faservliesstoffe verstehe. Uberuies gebe (1) den 
entscheidenden Hinweis, wie ale aus (3) bekannten, mit 
aem Nahtei1 cier Formaldehyciabspaltung behatteten Ver-

netzungsmittel für Faservliese ersetzt wercien. 
Dokurnent (1) zeige, aaL Po1merisate mit AAG-Einheiten 
wenig quellen; aaraus sch1iefe aer Fachmann, aaL:. soiche 
Polymerisate nach Aufbringen aQf Textilien einer chemi-
schen Reinigung ohne Beeinträchtigung aer ReiLfestig-

keit cies Gewebes gut stanahalte. 

VII. Die Beschweraeführerin (Patentinhaberin) beantragt, cue 
arigefochtene Entscheiclung aufzuheben una aas europische 
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Patent in geändertem Umfang gemaL den am 8. September 1987 
eingereichten Unterlagen aufrechtzuerhalten. 

Die beicien Beschwerdegegneriflflefl (Einsprechencien) beantra-

gen, die Beschwercie zuri.ckzuweisen. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwercie entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Ree1 64 EPU; sie ist daher zu1ssig. 

Die geltenaen AnsprUche sina in formaler Hinsicht nicht zu 

beanstanaen; cienn Anspruch 1 ergibt sich aurch Kombination 
aer Lehren aus aen ursprng1ichen MsrUchen 1 una 6 sowie 

den erteilten AnsprUchen 1 unci 4. Patentanspruch 2 firidet 

seine StUtze in aen AnsprUchen 3 una 6 nach aer Erstoffen-

barung sowie cien erteilten AnsprUchen 2 unci 4. Die Patent-

ansprche- entsprechen aaher aen Erforaernissen von Artikel 

123 (2) una (3) EPU. 

Ne uhe it 

ie bereits die Beschreibungseinleitung zum Streitpatent 

einräumt (Seite 3, Zeilen 4 bis 7), sind sowohi aie 
Herstellung von AAG (N-Hyarox'carboxymethy1acry1amici) selbst 

als auch aeren Verwenclung zur Herstellung von Copo1'meren 
aus aem Dokuxnent (1'') bekannt. In dem darnit Vibereinstirn-

menaen Dokuznent (1) wirci ausgefUhrt, daL diese Ertinaung 

N-Hyaroxycarbox'meth'1amiae ãth'1enisch ungesättigter 
Carbonsäuren una aeren Herstellung betrif ft (Spalte 1, 

Zeilen 36 bis 38). Im uninittelbaren Anschluk daran tinaet 

sich cier Hinweis, Ziel cileser Erfinaung seien Verbinaungen, 

die zuin Ausrflsten von Papier una Textilien, bei aer Erzeu-

gung von }chpo1ymeren als Vernetzungsmittel oder als Co-

monomere bei cier Mischpolymerisation verwendet weraen 

13 
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können, wobei Säurefunktionen in aer ursprlingi.ichen Form auf 

aas Copolymer Ubertragen weren (Spalte 1, Zeilen 39 bis 44 

una Spalte 3, Zeilen 45 bis 48). 

Daraus ergibt sich für aen Fachmann die technische Lehre, 

dab aiese ungesttigten Amiae u. a. zurn AusrUsten von 

Textilien eingesetZt weraen können. Entgegen aer Auttassung 

einer Beschweraegegnerifl erstreckt sich aiese Lehre keines-

falls aut aie Textilausrüstuflg mittels Dispersionen, aie 
aurch Copolymerisation aer monomeren Arniae mit z. B. Acrjl-

polymeren, etwa nach dem Vorbila der in Spalte 3, Zeilen 45 
bis 48 una Spalte 4, Zeilen 17 bis 55 aargestellten AusfUh-

rungsformen erhalten wuraen; dort weruen, leaiglich urn aen 

genauen Einfluf der AAG-Einheiten auf aie Eigenschatten aes 

Copolyrnerisats zu untersuchen, zwei EmuJ.sionscopolymerisate 

aus Acrylmonomeren hergesteilt (Spalte 4, Zeilen 5 bis 55). 
Diese Copolyinerisate unterscheiaen sich riur aurch aas als 

Vernetzungsmittel tungierenae Monomer, nämlich Acrlsãure 
für aas sogenannte herkmm1iche Copolymerisat A una AAG für 
aas aort erfinaungsgemäLe Copolymerisat B. Die Basismono-

meren th3ilacr1at, Methlmethacrlat, Athlengl'kol- 

methacrylat und Acrylsäure bzw. AAG sind in beicien Polyrneren 

gleich. Zunächst ergibt sich, aaL aas o. g. aritte Basis-

monomer ein Ester eines Alkandiols ist, der nicht unter aie 

ailgerneine Definition aer Ausgangsverbinaungen gemä 

Anspruch 1 des Streitpatents, nämlich Acryl- una/oaer 

MethacrlsWureester 1 bis 8 C-Atome enthaltenaer Alkanole 

fällt. Des bedeutet, aaL aas Copolyinerisat B gemäf Dokurnent 

(1), im Unterschied zuin Streitpatent zwingena Hyaroxyl-

gruppen enthält, ale für aessen Vernetzungsfähigkeit 

wesentlich sina (Spalte 4, Zeilen 51 bis 55). 

Abgesehen von aiesem strukturellen Unterschiea fehit in (1) 

jecle Information Uber ale Eignung solcher Mischpolymerer für 

aie TextilausrUstung; vielmehr beschränkt sich (1) auf aie 
Feststellung, aaJ soiche Copolymere Folien mit geringerer 

03677 	 .../... 
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Gue11thigkeit in Trichloräthylen ergeben (vgl. Spalte 4, 

die Tabelle). 

Zuaem versteht cler Fachmann unter TextilausrUstung (siehe 

Rörnpps Chemie Lexikon, 1977, Seiten 3532 und 3538 bis 3540) 

eine FU1Ie von VereaelungsmaLnahmen, die welt Uber aas hier 
interessierenae Verfestigen von Faservliesen hinausgehen. 

Aus diesem Gruna geht auch aer auf "GroLes Textil-Lexikon 

von Koch-Satlow, Seite 571" gestUtzte Einwand ins Leere, aer 

Fachrnann verstehe unter Textilien auch Faservliese; Qenn aer 
aligemeine Vorschlag einer Verbinciung "zur TextilausrUstung" 

kann nicht als Otfenbarung säintlicher unter aiesen Begritt 
fallenaen spezifischen Anwenaungsarten angesehen wercien. 

Der Gegenstana des Anspruchs 1 ist daher neu gegenUber aer 

Lehre des 1kuments (1). 

Die BroschUre (4) stelit AAG mit semen physikalischen una 
chemischeti Eigenschaften sowie Anwenaungsmöglichkeiten vor. 

AAG wira als "A1k'1o1acry1amici" bezeichnet (Seite 3, 
Zeile 5)-.-Im Abschnitt "Verwendung von AAG in reaktiveri 

Comonomeren" finaet sich der Hinweis, aaI Acrylcopolymere, 

die Mkylolacrylamide enthalten, als Antiverfilzungsmittel, 

Antischrumpfmittel una Binaemittel für Textilaruckpasten 

eingesetzt werden können (Seite 4, Abschnitt III unter 
A. 1). Die Kammer interpretiert aiese Aussage als Vorschlag 

von Acrylpolymeren mit AAG oder sich ciavon ableitenden 

Einheiteri im GrunagerUst für die genannten Verwenaungen. Es 

ersclTeint bereit-sfraglich, obhieraurch, besonciers im 

Hinblick auf cue leaiglich generelle Definition aer 
Acrylbasis, die Copolymeren nach dem Streitpatent, wie sie 
qualitativ una cuantitativ im Anspruch 1 n.her bezeichnet 

sine, ihrer stofflichen Zusarnmensetzung nach of fenbart sina. 

Diese Frage braucht incies nicht entschieaen zu wercien, aa 

beicie Copolymere für unterschieciliche Anwenaungen vorge-

schiagen werden, wie einganys in diesem.Abschnitt erläutert. 
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Da bei einer Verwendungserfindung - wie hier - die Verwen-

dung Gegenstand des Patents ist, stel].t die Lehre von der 

Verwendung selbst die Neuheit des Patentgegenstandes her, 

und zwar unbeschadet der Tatsache, daB das...verwendete Mittel 

als soiches zum Stand der Technik gehôrt. 

Die übrigen Entgegenhaltungen kommen dem Patentgegenstand 

nicht näher und können die Neuheit des Streitpatents nach 
Anspruch 1 gleichfalls nicht zerstören. 

Die gleiche SchluBfolgerung ergibt sich für den Gegenstand 

nach Anspruch 2 des Streitpatents; denn das dort verwendete 

modifizierte Copolymere enthált nebeneinander AAG und sich 

nicht von AAG ableitende Alkylolamideinheiten, während (4) 
nur Copolymerisate mit AAG oder sich davon ableitenden 
Einheiten im Grundgerüst of fenbart. 

Erfinderische Tãtigkeit 

Die einzige Entgegerthaltung, die sich auf das Verfestigen 

von Faservliesen bezieht, ist Dokument (3). Dort werden 
Bindemittel auf Basis wáBriger Dispersionen von Copolymeren 

aus einem N-Methylolamid einer ungesättigten Carbonsäure, 

wie N-Methylacrylamid und einer áthylenisch ungesáttigten 

Verbindung, wie Acrylsäureester beschrieben (AnsprUche 1 und 

2). Obwohl Faservliese, die mit diesen Polyacrylat-Disper-

sionen verfestigt sind, eine zufriedenstellende ReiBfestig -
keit in trockenem Zustand aufweisen, sind sie im wasser-
nassen Zustand ungenUgend reiBfest. 

Die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe kann daher 

darin gesehen werden, die ReiBfestigkeit der Faservliese im 
wassernassen Zustand zu verbessern. 

Diese Aufgabe wird - vereinfacht dargestelit - dadurch 

gelöst, daB man als Imprágnier- und Bindemittel eine wäBrige 

Dispersion eines amidgruppenhaltigen Copolymerisats ver- 
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wendet, aas 3bis 10 Gew.-% einpolymerisiertes AAG una 
Qessen tt'iethacr'1derivat enthält. 

Aus den unwiderlegten Vergie.ichsversuchen auf Seite 6 aes 
Streitpatents i. V. rn. aen Werten besonaers aus Tabeile 2 
geht hervor, aaI die bestehenae Aufgabe auch tatschlich 

gelst 1st. 
Es 1st aaher zu untersuchen, ob aer Gegenstana aes Streit-

patents auf einer erfiriaerischen Ttigkeit beruht. 

%ie bereits im Abschnitt 3 aargeiegt, schlägt Dokument (1) 

AAG zur TextilausrUstung vor, ohne aa1. aort ausgefUhrt wira, 

wie ales geschehen soil una besonders, weiche Art aer 

Textilveredelung hieraurch möglich 1st. Soiche mögliche 
Anwenaungsrichtungen fUr AAG auf aem Textilsektor werden in 

der BroschUre (4) genannt; aanach eignen sich Copolymere aus 

Acrylverbindungen una AAG als Antifilz- una Antischruinpt-

rnittel sowie als Bindemittel für Textilaruckpasten (Seite 4 4  

Mitte). 

Dieses issen gestattet aern Fachmann aber keine Voraussagen 

Uber ale Eignung soicher Copolymerer zurn Verfestigen von 
Faservilesen, erst recht nicht, wenn - wie hier - aufgaben-
gemUL die Verbesserung aer Na1reiLfestigkeit soicher Vliese 

im wassernassen Zustana angestrebt wira. 

Nun ist in (1) zuaem ale Herstellung einer Folie auf 

Acrylatbasis beschrieben, aie einpolyrnerisiert AAG-Einheiteri 

enth1t. Diese Folie hat im Vergleich zu einer soichen, in 

aer AAG durch Acry1sure ersetzt ist, aen Vorteil vermin-

aerten Guellungsvermögens in kaltemTrichloräthylen. Auch 
diese Kenntnis konnte dem Fachmann, aer urn die Verbesserung 

aer Reiffestigkeit völlig anclerer Fiächengebilde, närnlich 

Faservliese, in einem wesensmäLig verschieaenen Lösungs-
mittel, nrnlich Wasser, bemUht war, keine Anregung ver- 

03677 	 .../. 



10 	 T 30/86 

mittein, gerade diese Ausführungsform zur Lãsung seiner 

(vollig andersartigen) Aufgabe ins Auge zu fassen. 

Auch Dokument (3) hátte ihn nicht zu solchen Versuchen 

angeregt. Dort 1st zwar die Verfestigung von Faservliesen 

mit wáSrigen Kunststoffdispersionen auf Acrylatbasis mit 

copolymerisiertem N-Methylolacrylamid beschrieben (vgl. 

Ansprüche 1 bis 5); eine Verbesserung der im Streitpatent 

aufgabengemáB anvisierten Eigenschaft war aber beim Aus-

tausch dieses Methylolamids durch AAG, einem weiteren 

Alkylolacrylamid, nicht zu erwarten, zumal diesbezüglich 

Voraussagen für einen Fachmann unmöglich waren und überdies 

lediglich die Anwesenheit einer N-Alky].olamidgruppierung für 

die Eignung amidgruppenhaltiger Copolymerer auf dem Textil-

sektor wesentlich erscheinen muBte (vgl. die textilspezi-

fischen Angaben in (3) und (4)). Der Fachmann hätte daher 

wegen mangeinder Erfolgsaussicht soiche Versuche nicht 
angesteilt. 

Aber selbst, wenn man einráumt, daB der Fachmann mangels 

verláBlicher Voraussagen daruber, wie die bestehende Aufgabe 

zu lösen war, auf das Experimentieren auf gut Glück ange-

wiesen war, so war die Erprobung von AAG weder die einzige, 

noch die náchstliegende Möglichkeit, wie die Dokumente (5), 

besonders Seite 3 ab Zeile 100, (6), besonders Seite 7 linke 
Spalte Mitte und (8), besonders Seite 126 linke Spalte unten 

und mittlere Spalte oben zeigen, wo strukturell andersarti-

ge, zum Teil auch stickstofffreie Vernetzungsmittel vorge-

schiagen werden. Aus diesem Grund geht auch die Annahme 

fehi, der Patentgegenstand habe deshaib nahegelegen, well 

voraussehbar gewesen sei, daB die bei N-Methylolamiden zu 

beobachtende lästige Formaldehydabspaltung ausbleibt; denn 

hierfür bot sich eine Fülle funktioneller vernetzender 

Substanzen beliebiger Struktur an, auch soicher ohne 

Stickstoff. 
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12. Der Gegenstand cies Patentanspruchs 1 beruht ciaher auf 

erfincierischer Tätigkeit im Sinne von Art. 56 EPt). 

Der Anspruch 2 betrif ft eine bevorzugte AusfUhrungsform des 

Anspruchs 1 unci wira von ciessen Patentfäl -u.gkeit getragen. 

Entscheidungs forine 1 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

Die angetochtene Entscheiaung wira aufgehoben. 

Die Sache wira an aie Vorinstanz zurUckverwiesen, mit 
der Auflage, ein europ.sches Patent aufgruna folgenaer 

Unterlagen aufrechtzuerhalten: 

- AnsprUche 1 una 2, eingereicht am 8. September 1987 
- Beschreibung, eingereicht am 8. September 1987 

Der Geschäftsstellenbeamte: Der Vorsitzenae: 

 

_ .d•:; 2c 4t. 	- 
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